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Fachanwalt Strafrecht: Ladendiebstahl

 13. Oktober 2021: Einstellung des Ermittlungsverfahrens wegen Ladendiebstahls
trotz mehrerer einschlägiger Vorstrafen

  

Ein Ladendetektiv soll unsere Mandantin dabei beobachtet haben, wie sie Waren in einem Geschäft in ihre
Handtasche einsteckte und ohne zu bezahlen die Räumlichkeiten verließ. Unsere Mandantin hatte die Tat
noch vor Ort gegenüber den Beamten gestanden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelte gegen
unsere Mandantin daher wegen Ladendiebstahls.

  

Da unsere Mandantin bereits mehrfach wegen Diebstahls vorbestraft war, kontaktierte sie die
Strafrechtskanzlei Dietrich. Rechtsanwalt Dietrich regte daraufhin gegenüber der Staatsanwaltschaft
Braunschweig an, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen. In seinem Schriftsatz
konnte er die schwierigen persönlichen Umstände unserer Mandantin, die zu dem Verhalten geführt
hatten, darstellen. Auf Anregung von Rechtsanwalt Dietrich stellte die Staatsanwaltschaft Braunschweig
das Verfahren wegen Diebstahls daher gegen Zahlung einer Geldauflage ein.
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